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Das Österreichische Nach-
barrecht vereint zwei Ge-
danken: Freiheit des Ei-

gentums und Rücksichtnahme 
auf Dritte. § 422 ABGB regelt die 
nachbarschaftlichen Rechte und 
gegenseitigen Verpflichtungen 
bezüglich entlang von Grund-
stücksgrenzen stockenden Bäu-
men. Mit dem Zivilrechtsände-
rungsgesetz 2004, BGBl. 91/2004 
vom 28. Oktober 2003 wurde die 
uneingeschränkte Freiheit des 
Grundeigentümers in Bezug auf 
überhängende Nachbarbäume 
und eindringende Baumwurzeln 
einer grundsätzlichen, „baum-
freundlichen“ Neuregelung un-
terzogen. 
(1)  Jeder Eigentümer kann die 
in seinen Grund eindringenden 
Wurzeln eines fremden Baumes 
oder einer anderen fremden 
Pflanze aus seinem Boden ent-
fernen und die über seinem Luft-
raum hängenden Äste abschnei-
den oder sonst benützen. Dabei 
hat er aber fachgerecht vorzuge-
hen und die Pflanze möglichst 
zu schonen. Bundes- und lan-
desgesetzliche Regelungen über 
den Schutz von oder vor Bäu-
men und anderen Pflanzen, ins-
besondere über den Wald-, Flur-, 
Feld-, Ortsbild-, Natur- und 
Baumschutz, bleiben unberührt. 

(2)  Die für die Entfernung der 
Wurzeln oder das Abschneiden 
der Äste notwendigen Kosten 
hat der beeinträchtigte Grundei-
gentümer zu tragen. Sofern die-
sem aber durch die Wurzeln oder 
Äste ein Schaden entstanden ist 
oder offenbar droht, hat der Ei-
gentümer des Baumes oder der 
Pflanze die Hälfte der notwen-
digen Kosten zu ersetzen.

Waren ursprünglich die vom 
Nachbargrundstück auf das ei-
gene Grundstück überragenden 
Äste ohne besondere Rückfrage 
entlang der Grundstücksgren-
ze entfernbar bzw. konnten ein-
wachsende Wurzeln vollstän-
dig entfernt werden, ist dies mit 
dem ZivRÄG 2004 nur mehr un-
ter möglichster Schonung des 
Nachbarbaumes zulässig. Der 
beschnittene Baum darf also kei-
ne nachhaltige Schädigung er-
fahren. Darüber hinausgehende 
Eingriffe (Kroneneinkürzung, 
Wurzelentfernungen) dürfen 
demnach nur im Einvernehmen 
mit dem Baumeigentümer vor-
genommen werden.

Immissionsverbot

Seit 1. Juli 2004 kann ein Grund-
stückseigentümer seinem Nach-

barn die von dessen Bäumen 
oder anderen Pflanzen ausge-
henden Einwirkungen durch 
den Entzug von Licht (also den 
Schattenwurf oder die Verhin-
derung der Durchlüftung des 
Grundstücks) untersagen und 
notfalls vor Gericht eine Kla-
ge einbringen. Das setzt aller-
dings voraus, dass diese Einwir-
kungen das ortsübliche Ausmaß 
überschreiten und dass sie zu ei-
ner unzumutbaren Beeinträchti-
gung der Benutzung des Grund-
stücks führen. Fachliche Beur-
teilungsparameter sind:
n  Lage, Größe, Form, Ausrich-
tung des betroffenen Grund-
stückes 
n  technische Auswirkungen 
des jahreszeitlich unterschied-
lichen Licht- und Schattenwurf. 
(Frage: Wird die ortsübliche Be-
nutzung des Grundstückes er-
heblich beeinträchtigt?) 
n  Wechselwirkungen mit bau-
lichen Maßnahmen (Schatten-
wurf durch Überdachungen) 
n  Unzumutbarkeit der Beein-
trächtigung des Nachbargrund-
stückes (Abklärung des Erfor-
dernises der künstlichen Belich-
tung der Wohnräume, Versump-
fung, starke Vermoosung der 
Gartenbereiche, Unwirksamwer-
dung einer bestehenden Solar-
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Ein praktischer Ratgeber für alle Baumbesitzer – und ihre Nachbarn.

„Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen
 Nachbar nicht gefällt“ (Friedrich Schiller, „Wilhelm Tell“ IV, 3).

Was ist eigentlich ein „Baum“, wann steht er im „Wald“, und wann können
Sie sich als „Besitzer“ oder aber „Nachbar“ eines Baumes betrachten?

Was heißt es, Besitzer eines Baumes zu sein – welche Rechte und vor
allem Pflichten ergeben sich für Sie daraus? Was bedeutet es dann,
 Verkehrssicherungspflichten zu haben, und wie weit geht die Haftung? Wie
wird die Verkehrssicherheit von Bäumen richtig eingeschätzt?

Und als Nachbar – wie können Sie sich gegen vom Nachbargrund aus -
gehende Einwirkungen, sei es durch Abwässer, Rauch, Gase, Wärme,
 Geruch, Geräusch oder Erschütterung, oder aber durch Entzug von Licht
und Luft, wehren, wann ist das nach den örtlichen Verhältnissen gewöhn -
liche Maß überschritten, die ortsübliche Benutzung des Grundstückes
 wesentlich oder gar unzumutbar beeinträchtigt?

Und was ist zu tun, wenn mit dem Nachbarn „einfach nicht zu reden ist“ –
was kann ich von einem Baumsachverständigen erwarten, was vom
 Gericht?

Diese Fragen und vieles mehr beantwortet der vorliegende Ratgeber!
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Das neue Nachbarrecht stellt auf das „Rücksichtnahmegebot“ ab – einvernehmliche Lösungen sind gefragt.
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anlage infolge wachstums-
bedingt verstärkter Schat-
tenwirkung von Bäumen) 
n  Unbrauchbarkeit des 
Grundstückes für eine be-
stimmte (Garten-)Nutzung 
(Frage: Welche konkrete 
Nutzungsmöglichkeit wird 
durch die klagsgegenständ-
liche Beschattung einge-
schränkt bzw. unmöglich ge-
macht?) 
n  Nutzung des Grund-
stückes; je sonnenlichtab-
hängiger die Nutzung, umso 
eher Abwehr 
n  Möglichkeiten der Mini-
mierung des Lichtentzuges; 
je leichter dem Störer die 
Abwehr möglich ist, desto 
eher die Abwehr 
n  technische Möglich-
keiten der Rücknahme des 
Kronenvolumens zur Re-
duktion des Schattenwurfes 
unter Berücksichtigung von 
Richtlinien für die Baum-
pflege (ÖNORMEN, ZTV-
Baumpflege)      
n  technische Auswir-
kungen von Kronenrück-
schnittmaßnahmen (Kro-
nenkappungen) auf den 
Fortbestand der Bäume 
(Wechselwirkungen zur Ver-
kehrssicherheit) unter Be-
rücksichtigung des Standes 
der Technik und Wissen-
schaft in der Baumpflege 
n  Zuordnung der positiven 
Immissionen (wie starke 
Harzung über Parkplät-
zen, jedoch nicht normaler 
Abfall von Laub, Nadeln, 
Früchten; erforderliche Rei-
nigung von Dachrinnen) 
n  rechtlicher Status der 
schattenwerfenden Bäume 
(Wald, Gartenbäume) 
n  Vorrang einer öffentlich-
rechtlichen Unterschutz-
stellung (was der Eigentü-
mer nicht darf, darf auch der 
Nachbar nicht erzwingen) 
n  Zeitpunkt der Errichtung 
(Frage: Gründet die Schat-
tenbildung aus einer nicht 
zu erwartenden schatten-
werfenden Entwicklung der 
Gehölze und/oder wurde 
bereits „in den Schatten hi-
neingebaut“?) 
n  indirekter Vergleich des 
bestehenden Lichtentzuges 

mit den lichtbedingten Aus-
wirkungen (Schattenwurf) 
einer baurechtlich mög-
lichen Bauführung 
n  Bedeutung älterer Rechte 
(Errichtung eines Gebäudes 
erfolgte im „Schattenwurf“ 
eines bereits bestehenden 
Baumbestandes) 
n  Abklärung, ob die Immis-
sionsbelastung nach den ört-
lichen Verhältnissen das ge-
wöhnliche Maß überschrei-
tet bzw. eine ortsübliche Be-
nutzung des Grundstückes 
wesentlich beeinträchtigt 
wird. 

Der Gesetzgeber hat also be-
wusst auf den Erlass von 
konkreten Abstandsvor-
schriften zugunsten einer 
einzelfallorientierten Ent-
scheidung verzichtet. Dem 
Gedanken der gegensei-
tigen Rücksichtnahme fol-
gend soll der beeinträchti-
gte Nachbar sein Recht auf 
Immissionsschutz nur unter 
möglichster Schonung frem-
der Bäume und Gewächsen 
und sachgerecht ausüben 
dürfen. Eine wesentliche 
Beeinträchtigung ist noch 
nicht ausreichend, sondern 
es bedarf unzumutbarer Fol-
gen für den Grundstücks-
nachbarn (siehe Regierungs-
vorlage).

Das Gespräch suchen

Das neue Nachbarrecht stellt 
auf das „Rücksichtnahmege-
bot“ ab. Ziel ist das einver-
nehmliche nachbarschaft-
liche Verhältnis. Gelingt dies 
nicht, ist die außergericht-
liche Streitbeilegung durch 
Befassung einer Schlich-
tungsstelle zu suchen. No-
tariats- und Rechtsanwalts-
kammer helfen hier weiter. 
Erst wenn diese Schlich-
tungsversuche scheitern, ist 
der Weg zum örtlichen Be-
zirksgericht offen. Die bis-
herigen Erfahrungen zeigen 
jedoch, dass das Gespräch 
der einfachere und auch we-
sentlich kostengünstigere 
Lösungsansatz bei unter-
schiedlichen nachbarschaft-
lichen Meinungen ist.


